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Beschlussvorlage Stadtrat öffentlich 
 
 
Einreicher: Bürgermeister Erfasst am: 28.10.2024 
Erarbeitet: Thomas Bigl Vorlage-Nr.: BV/038/2024 
 
 

Beratungsfolge Datum Zuständig Status 

Verwaltungs- und Sozialausschuss 07.11.2024 Vorberatung nicht öffentlich 

Stadtrat 14.11.2024 Entscheidung öffentlich 

 

Gegenstand der Vorlage 

Grundhafter Ausbau Florian-Geyer-Weg 2. Bauabschnitt - Vergabe 
 

Gesetzliche Grundlage 

§ 28 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. November 2023 
(SächsGVBl. S. 870) geändert worden ist 

  

 

Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat der Stadt Wilkau-Haßlau beschließt die Vergabe der Leistung „Grundhafter 
Ausbau Florian-Geyer-Weg 2. Bauabschnitt“ an die Firma VSTR AG Rodewisch, August-
Bebel-Straße 4, 08228 Rodewisch mit einem Bruttopreis i.H.v.  239.500,80 €. 

  

 

Begründung 

Die Ausschreibung erfolgte nach VOB/A § 3 Abs.1 als öffentliche Ausschreibung, sie wurde 
am 07.10.2024 online unter der Nr. 31039S (Vergabe-ID: 3046488) veröffentlicht. 
Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 10 Bietern abgefordert, zur Submission am 
23.10.2024 um 10:00 Uhr im Rathaus Wilkau-Haßlau lagen 9 gültige und zu bewertende 
Angebote vor. 
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Die Kostenberechnung des Planungsbüros Ingenieurgemeinschaft stu GmbH, 
Bahnhofstraße 8, 08468 Reichenbach vom Juli 2024  liegt bei 299.512,66 €.  
Die Firma VSTR AG, August-Bebel-Straße 4, 08228 Rodewisch hat unter Berücksichtigung 
aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte das wirtschaftlichste und 
preisgünstigste Angebot unterbreitet.  
An der Eignung, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie Fachkunde der Firma bestehen 
keine Zweifel. 
Die Preise für die Gesamtleistung werden als angemessen bewertet, es gibt keine 
Anhaltspunkte für Mischkalkulationen oder spekulative Preise. 
Der vorgeschlagene Bieter hat schon eine Vielzahl vergleichbarer Straßenbaumaßnahmen 
durchgeführt und kann auf entsprechende Referenzobjekte verweisen.  

  

 

Finanzielle Auswirkung 
 keine haushaltsmäßigen Berührungen  Ausgabenerhöhungen   
 Einnahmeerhöhungen   Mittel stehen zur Verfügung   
 Einnahmeminderungen   Mittel stehen nicht zur Verfügung   
 Ausgabenminderungen   Folgekostenberechnung in Anlage   

    

Bemerkung:       
 

 

  

 

Anlagen 

    
 
 
 
 
Feustel 
Bürgermeister 
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